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Betrifft: Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Eberswalde 
 
Beschlusstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1 
beigefügte Satzung der Stadt Eberswalde über die Erhebung von 
Gebühren für die Reinigung von öffentlichen Straßen (Straßenrei-
nigungsgebührensatzung). 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Betriebskostenabrech-
nungen Straßenreinigung und Winterdienst auf Fahrbahnen 2007 und 
2008 sowie die Plankalkulation Straßenreinigung und Winterdienst 
auf Fahrbahnen 2009/2010 zustimmend zur Kenntnis.  
Die vollständigen Kalkulationen liegen vorab im Büro der Stadt-
verordneten sowie während der Sitzungen zur Einsichtnahme aus.  
Die wichtigsten Auszüge sind als Anlage 2 der Beschlussvorlage 
beigefügt.  
 
 
Eberswalde, den 29.10.2010 
 
 
 
 
 
Boginski  Dr. Pischel 
Bürgermeister Siegel 
  

Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 

Beschluss-Nr. 

         22/250/10 

zu DB/Vorlage   BV/389/2010 
 
Datum           28.10.2010 

                Stadtverordnetenversammlung

 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


